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Bemerkung 

   

(Stand: 11.01.2024) 

A. Allgemeines   

§ 4 
Abteilungen 

§ 4 
Abteilungen 

 

(4) Die Zusammensetzung der Abteilungsleitun-
gen richtet sich nach den Erfordernissen der 
jeweiligen Abteilung, sie muss mindestens 
aus 
a) dem Abteilungsleiter, 

b) dem stellvertretenden Abteilungsleiter, 

c) dem Kassenwart 

bestehen. 

Die Abteilungsversammlung kann auch be-
schließen, dass die zu wählende Abteilungs-
leitung aus mindestens 3 gleichberechtigten 
Mitgliedern bestehen soll. 

(4) Die Zusammensetzung der Abteilungsleitun-
gen richtet sich nach den Erfordernissen der 
jeweiligen Abteilung, sie muss mindestens 
aus 
d) dem Abteilungsleiter, 

e) dem stellvertretenden Abteilungsleiter, 

f) dem Kassenwart 

bestehen. 

 

Gerade der Posten der Abtei-
lungsleiterin/des Abteilungs-
leiters ist wegen der vermeint-
lich höheren Aufgabenfülle 
und Verantwortung heute in 
einigen Abteilungen nur noch 
schwer zu besetzen. Eine 
Entscheidung zur Mitarbeit in 
der jeweiligen Abteilungslei-
tung könnte dem einen oder 
anderen Mitglied vermutlich 
leichter fallen, wenn kein fes-
ter Posten schon im Rahmen 
der Wahl besetzt werden 
muss. Innerhalb der Abtei-
lungsleitung sind somit die 
Mitglieder dann frei, die Auf-
gaben untereinander z.B. per 
Geschäftsordnung aufzutei-
len. 

B. Vereinsmitgliedschaft   

§ 6 
Erwerb der Mitgliedschaft 

§ 6 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Per-
son werden. Die Mitgliedschaft muss schrift-
lich mit dem Formblatt "Aufnahmeantrag" ge-
stellt per Aufnahmeantrag oder mittels einer 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Per-
son werden. Die Mitgliedschaft muss schrift-
lich mit dem Formblatt "Aufnahmeantrag" ge-
stellt werden. Bei Minderjährigen muss die 

Erweiterung der Antragsstel-
lung um Onlineantrag 
Schon heute ist Mitgliedschaft 
in der Tennisabteilung und 
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vom Verein bereitgestellten digitalen Lösung 
beantragt werden. Bei Minderjährigen muss 
die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters vorhanden sein. Mit der Abgabe 
des unterzeichneten Aufnahmeantrags er-
kennt das Mitglied die Vereinssatzung und die 
Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung an. 
Über die Aufnahme entscheidet, erforderli-
chenfalls nach Stellungnahme der Abteilun-
gen, denen der Antragsteller angehören will, 
der geschäftsführende Vorstand. Die Ent-
scheidung über den Aufnahmeantrag ist dem 
Antragsteller schriftlich mitzuteilen. 
Die Mitgliedschaft wird mit der Zustellung der 
Aufnahmebestätigung und Zahlung des fälli-
gen Beitrags bzw. der fälligen Beiträge wirk-
sam. 

schriftliche Zustimmung des gesetzlichen Ver-
treters vorhanden sein. Mit der Abgabe des 
unterzeichneten Aufnahmeantrags erkennt 
das Mitglied die Vereinssatzung und die Ord-
nungen in der jeweils gültigen Fassung an. 

dem WSV nur möglich, wenn 
die Abteilungsleitung dieser 
zuvor zugestimmt hat. 
Ohne den Passus Zustim-
mung des Vorstands könnte 
jeder Antragsteller Mitglied 
werden. 

§ 8 
Rechte der Mitglieder 

§ 8 
Rechte der Mitglieder 

 

(3) Außerordentliche Mitglieder sollten an den 
Versammlungen teilnehmen. Sie haben 
Stimm- und Wahlrecht nur in den Abteilungs-
versammlungen, sofern sie das 16. Lebens-
jahr vollendet haben. 

(3) Außerordentliche Mitglieder sollten an den 
Versammlungen teilnehmen. Sie haben Stimm- 
und Wahlrecht nur in den Abteilungsversammlun-
gen, sofern sie das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben. 

Einführung des Stimm- und 
Wahlrechts für Jugendliche 
ab Vollendung des 16. Le-

bensjahres 
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C. Die Organe des Vereins   

§ 14 

Mitgliederversammlung 

§ 14 

Mitgliederversammlung 
 

(1) Jeweils im ersten Quartal des Geschäftsjah-
res soll die ordentliche Mitgliederversamm-
lung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter 
Einhaltung einer Frist von vier Wochen ent-
weder in der Offenbach Post (ehemals Lan-
gener Zeitung) (Amtliches Verkündungsblatt 
der Stadt Langen), auf der Website des Ver-
eins (www:ssg-langen.de) im SSG-Report, 
durch schriftliche Einladung unter Angabe 
der Tagesordnung einberufen. Sie kann auf 
elektronischem Weg zugesandt werden. 
Sollte ein elektronischer Kommunikationsweg 
nicht verfügbar oder gewünscht sein, wird die 
Einladung per Post zugesandt. 

(1) Jeweils im ersten Quartal des Geschäftsjah-
res soll die ordentliche Mitgliederversamm-
lung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter 
Einhaltung einer Frist von vier Wochen ent-
weder in der „Langener Zeitung“ (Amtliches 
Verkündungsblatt der Stadt Langen), im 
SSG-Report oder durch schriftliche Einladung 
unter Angabe der Tagesordnung einberufen.  

• Durch die Umbenennung 
der Langener Zeitung in Of-
fenbach Post ist die Ände-
rung erforderlich. 

• Bereits in der Vergangen-
heit wurde die Einladung 
auf der Website des Vereins 
veröffentlicht zusammen mit 
den erforderlichen Anlagen, 
z.B. Satzungsänderung, 
Beitragsanpassung. 

• Klarheit wird mit der Ergän-
zung geschaffen, dass 
grundsätzlich auch die Ein-
ladung dem Mitglied auf 
elektronischem Weg zuge-
stellt werden kann, z.B. per 
Mail.  

§ 17 
Vorstand 

§ 17 
Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus 

a) dem Vorsitzenden 
b) mindestens zwei, höchstens drei stellvertre-

tenden Vorsitzenden., davon einer für Fi-
nanzen 

 

(1) Der Vorstand besteht aus 

b) mindestens zwei, höchstens drei stellver-
tretenden Vorsitzenden, davon einer für Fi-
nanzen 

Keine Beschränkung der Finanz-
zuständigkeit auf eine/n stellver-
tretende/n Vorsitzende/n. 

Die Aufgabenverteilung erfolgt 
innerhalb des GfV und wird mit 
dem Organigramm veröffentlicht.  
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Die Mitgliederversammlung kann auch beschlie-
ßen, dass der zu wählende Vorstand aus min-
destens 3, höchsten 4 gleichberechtigten Mit-
gliedern bestehen soll. 

 Gerade der Posten der Vorsit-
zenden/des Vorsitzenden ist 
wegen der vermeintlich höhe-
ren Aufgabenfülle und Verant-
wortung heute in vielen Verei-
nen nur noch schwer zu be-
setzen. Eine Entscheidung 
zur Mitarbeit im Vorstand 
könnte dem einen oder ande-
ren Mitglied vielleicht leichter 
fallen, wenn nicht schon bei 
der Wahl die Aufgabenüber-
tragung erfolgt. Innerhalb des 
Vorstands sind somit die Mit-
glieder dann frei, die Aufga-
ben untereinander z.B. per 
Geschäftsordnung aufzutei-
len. 

(2) Der Vorstand wird von der ordentlichen Mit-
gliederversammlung (§ 13) auf die Dauer von 
zwei Jahren gewählt; er bleibt jedoch bis zur 
Neuwahl des Vorstands im Amt. Wählbar sind 
nur Vereinsmitglieder, die mindestens ein Jahr 
dem Verein angehören. 

(3) Der Vorstand wird von der ordentlichen Mit-
gliederversammlung (§ 13) auf die Dauer 
von zwei Jahren gewählt; er bleibt jedoch 
bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. 
Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die min-
destens ein Jahr dem Verein angehören. 

Wählbarkeitsvoraussetzung 
von einem Jahr Mitgliedschaft 
entfällt. Kein Ausschluss von 
Mitgliedern  

 


